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Beteiligungsgerechtigkeıit
Soz1ialethische Anmerkungen einer aktuellen Dıskussion

Am 29 Oktober 1998, wen1ge Tage VOL der Regierungserklärung der 1mM Septem-
ber gewählten rot-grunen Bundesregierung, wurde 1n onnn erın VO der Kom-
mıssıon \ für gesellschaftliche und soz1ıuale Fragen der Bischofskonferenz AaNZEC-
regteSs un! VO eıner Expertengruppe Leiıtung VO Bischof Josef Homeyer
erarbeıtetes Memorandum Fragen der Wırtschafts- un Sozialpolitik mıiıt dem
Titel „Mehr Beteiligungsgerechtigkeit“ ! vorgestellt. In Oorm VO S11GCUH ebo-
ten o1bt der Text Impulse für die Erweıterung VO Beschäftigungsmöglichkei-
ten, die Integration VO Arbeitslosen un: (bezogen auf die gEeENANNLEN Aspekte)
für die Siıcherung VO Zukunftsperspektiven. Das Memorandum hat eıne heftige,
ZABE eıl polemisch geführte Diskussion ausgelöst: Es se1 eın Rückfall hinter das
Wırtschafts- un:! Soz1alwort FÜr eiıne Zukunft 1n Solidarıität un: Gerechtigkeit“
VO 1D die Verfasserinnen un: Verfasser beteten das „marktradıkale Credo“
nach; S$1e proklamierten die Politik der gerade abgewählten konservatıiv-liberalen
Regierung; die Frauenperspektive bleibe ausgeblendet; gehe SELUE och“
Beteiliıgungsgerechtigkeit un äÜhnlich lauten Vorwürfte, die iınsbesondere
VO einıgen kirchlichen Verbänden und VO Gewerkschaftsseite erhoben WUT-
den

Die Diskussion das Papıer 1St ebenso W1€e die Diskussion die Vor-
schläge des Geme1i1nsamen Wortes der Kırchen FÜr eıne Zukunft ın Solidarıtät
un Gerechtigkeıit“ notwendig un vewollt; ohne Diskussion keine Rezeption.
S1e sollte jedoch mıt Augenmafds, dem Wıllen ZAUE Verstehen un:! der Bereitschaft

faırer Auseinandersetzung geführt werden. Schwarzweißmalerei SOWIe
sachliche Unterstellungen sınd 1m Interesse einer ernsthaften Auseinandersetzung
un als Beıtrag der vielbeschworenen, offenbar aber och wen12 ausgeprag-
en kiırchlichen un gesellschaftlichen Streitkultur vermeıden. Die tolgendenÜberlegungen wollen einen konstruktiven Beıtrag ZUrFr weıteren Diskussion le1-
STEeN.: S1ıe nehmen deshalb zunächst die ımmer wıeder gestellte Frage auf, W AS mıt
dem Stichwort „Beteiligungsgerechtigkeit“ in der soz1ıalethischen Theoriebildung
gemeınt sel. S1e wollen weıterhın ein1ge€ klärende Hınweise ZU Stellenwert des
Memorandums geben, das tälschlicherweise ımmer wıeder als Papıer der Bischöfe
ausgegeben wurde, un:! seinem Verhältnis An Geme1insamen Wort der Kır-
chen Diese Aspekte scheinen mI1r Vorab klärungsbedürftig, WEn weıterhın auf

11 147



Marıanne Heimbach-Steins

konstruktive Weiıse ber dıie konkreten ökonomischen un: sozialpolitischen Vor-
schläge, die das Memorandum unterbreitet, debattiert werden soll

Was bedeutet Beteiligungsgerechtigkeit?
Der Begrıiff „Gerechtigkeıit“ gehört sıcher den meılsten strapazıerten Wert-
begriffen WUHSGFEGE Sprache 1n der Alltagssprache, 1m polıtıschen Jargon, 1ın De-
batten ethische Fragen. och Je mehr gebraucht (und m1t beinahe beliebi-
SCH Adjektiven verbunden) wiırd, wenıger scheıint gee1gnet, Z Verstän-
digung beizutragen, dıfferieren doch dıe Bedeutungen un: Assozı1atıonen, die MmMIt
diesem Begrift verbunden werden, bıs hın AT offenen Gegensatz. Immer wıeder
wurde versucht, 1m Kontext estimmter weltanschaulicher Denkhorizonte un:
philosophischer Theorien das Verständnıis VON Gerechtigkeit präzısıeren.
Christliche Soz1ialethik hat ıhr Verstehensmodell 1m Begriff der „soz1ıalen Gerech-
tigkeit“ 7ABEG Sprache gebracht und enttaltet, damıit Z Ausdruck bringen,
da die gesellschaftlichen Ordnungen selhbst (und nıcht 1Ur das darın sıch vollzie-
hende indıvıduelle Handeln der Menschen) der ethischen Kritik unterliegen un!
Gegenstand soz1ıalethischer Gestaltung se1n müssen *.

„In dem Begrıiftt der sozıalen Gerechtigkeit drückt sıch AU», da{fß soz1ıale Ordnungen wandelbar un!
1n die gemeınsame moralısche Verantwortung der Menschen gelegt sınd. Zur Verwirklichung VO Ge-
rechtigkeit gehört daher, da{fß alle Glieder der Gesellschaft der Gestaltung VO  i gerechten Bezıe-
hungen und Verhältnissen teilhaben und ın der Lage sınd, ihren eigenen Gemeinwohlbeıitrag eısten.
‚Suche ach Gerechtigkeit 1st eıne Bewegung denjenıgen, dıie als Arme un: Machtlose Rande
des soz1ıalen und wirtschaftlichen Lebens ex1istieren un! ihre Teiılhabe un! Teilnahme der Gesell-
schaftt nıcht AaUS eigener Kraft verbessern können. Soz1ale Gerechtigkeit hat insotern völlig Recht
den Charakter der Parteinahme für alle, die aut Unterstützung un! Beistand angewlesen Sınd.Marianne Heimbach-Steins  konstruktive Weise über die konkreten ökonomischen und sozialpolitischen Vor-  schläge, die das Memorandum unterbreitet, debattiert werden soll.  Was bedeutet Beteiligungsgerechtigkeit?  Der Begriff „Gerechtigkeit“ gehört sicher zu den am meisten strapazierten Wert-  begriffen unserer Sprache — in der Alltagssprache, im politischen Jargon, in De-  batten um ethische Fragen. Doch je mehr er gebraucht (und mit beinahe beliebi-  gen Adjektiven verbunden) wird, um so weniger scheint er geeignet, zur Verstän-  digung beizutragen, differieren doch die Bedeutungen und Assoziationen, die mit  diesem Begriff verbunden werden, bis hin zum offenen Gegensatz. Immer wieder  wurde versucht, im Kontext bestimmter weltanschaulicher Denkhorizonte und  philosophischer Theorien das Verständnis von Gerechtigkeit zu präzisieren.  Christliche Sozialethik hat ihr Verstehensmodell im Begriff der „sozialen Gerech-  tigkeit“ zur Sprache gebracht und entfaltet, um damit zum Ausdruck zu bringen,  daß die gesellschaftlichen Ordnungen selbst (und nicht nur das darin sich vollzie-  hende individuelle Handeln der Menschen) der ethischen Kritik unterliegen und  Gegenstand sozialethischer Gestaltung sein müssen?.  „In dem Begriff der sozialen Gerechtigkeit drückt sich aus, daß soziale Ordnungen wandelbar und  in die gemeinsame moralische Verantwortung der Menschen gelegt sind. Zur Verwirklichung von Ge-  rechtigkeit gehört es daher, daß alle Glieder der Gesellschaft an der Gestaltung von gerechten Bezie-  hungen und Verhältnissen teilhaben und in der Lage sind, ihren eigenen Gemeinwohlbeitrag zu leisten.  ‚Suche nach Gerechtigkeit ist eine Bewegung zu denjenigen, die als Arme und Machtlose am Rande  des sozialen und wirtschaftlichen Lebens existieren und ihre Teilhabe und Teilnahme an der Gesell-  schaft nicht aus eigener Kraft verbessern können. Soziale Gerechtigkeit hat insofern völlig zu Recht  den Charakter der Parteinahme für alle, die auf Unterstützung und Beistand angewiesen sind. ... Sie  erschöpft sich nicht in der persönlichen Fürsorge für Benachteiligte, sondern zielt auf den Abbau der  strukturellen Ursachen für den Mangel an Teilhabe und Teilnahme an gesellschaftlichen und wirt-  schaftlichen Prozessen.  «3  In den Zusammenhang des Konzeptes soziale Gerechtigkeit gehört auch das  Stichwort „Beteiligungsgerechtigkeit“. Im Zuge der fortschreitenden Reflexion  des Gerechtigkeitsproblems wurde erst in jüngerer Zeit mit diesem Begriff eine  Komponente zur Entfaltung der verschiedenen, einander zugeordneten Gehalte  von Gerechtigkeit als regulativer Idee präzise benannt. In neueren kirchlichen  Dokumenten sowie in theoretischen Entfaltungen der wissenschaftlichen Sozial-  ethik sowohl im Horizont katholischer wie evangelischer Theologie nimmt Be-  teiligungsgerechtigkeit inzwischen einen festen Platz in der Darlegung des Ge-  rechtigkeitsverständnisses ein. Die „Karriere“ des Begriffs beginnt, soweit ich  sehe, mit dem Wirtschaftshirtenbrief der US-amerikanischen Bischöfe „Wirt-  schaftliche Gerechtigkeit für alle“ aus dem Jahr 1986; dort spielt der Begriff „con-  148S1e
erschöpft sıch nıcht 1ın der persönlichen Fürsorge für Benachteıilıgte, sondern zielt aut den Abbau der
strukturellen Ursachen für den Mangel Teilhabe un! Teilnahme gesellschaftlichen und WwiIrt-
schaftlichen Prozessen. CCC 4

In den Zusammenhang des Konzeptes soz1ale Gerechtigkeit gehört auch das
Stichwort „Beteiligungsgerechtigkeit“. Im Zuge der tortschreitenden Reflexion
des Gerechtigkeitsproblems wurde ErSst 1n Jüngerer eıt mıt diesem Begriff P1INE
Komponente ZUuUr Entfaltung der verschiedenen, einander zugeordneten Gehalte
VO Gerechtigkeit als regulatıver Idee prazıse benannt. In HECUVUETEN kirchlichen
Dokumenten SOWIl1e 1n theoretischen Entfaltungen der wıssenschaftlichen Soz1al-
ethik sowohl 1m Hor1izont katholischer W1€e evangelıscher Theologie nımmt Be-
teiligungsgerechtigkeit iınzwischen eınen testen Platz 1n der Darlegung des (:
rechtigkeitsverständnisses ein. Dıie „Karrıere“ des Begrıitfs beginnt, SOWeılt ıch
sehe, mıiıt dem Wırtschaftshirtenbrief der US-amerikanıschen Bıschöte ‚Wırt-
schaftliche Gerechtigkeit tür alle“ AaUsSs dem Jahr 1986; Ort spielt der Begriff „CoOHN
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trıbutive Justice” eıne zentrale Rolle iın der Darlegung des Konzepts soz1ıaler (56-
rechtigkeıt.

Die Denkschriuft „Gemeinwohl und E1ıgennutz“ der Evangelischen Kırche 1ın
Deutschland VO 1991 nımmt dıe Idee der Beteiligungsgerechtigkeit ebenso autf
WIE das (Geme1i1nsame Wort der Kırchen „Fur eıne Zukunft 1in Solidarıtät un (3
rechtigkeıit“ VO 1997. Die W.ahl dieses Leitbegriffs für das Memorandum VO

Herbst 1998 1St also keineswegs „dUu>S der Luft gegriffen“ oder Ergebnis eınes blo-
en Geschmacksurteıils der beteiligten Fachleute. S1ıe tolgt vielmehr eıner Ent-

wicklung der Reflexion ber Gerechtigkeit, w1e S1€e 1n der christlichen Soz1ialethik
des etzten Jahrzehnts beobachten 1St. IDDiese Entwicklung ann einerseılts mı1t
der HGLUGCH philosophischen Gerechtigkeitsdebatte, insbesondere 1mM Anschlufß

die „Theorıie der Gerechtigkeıit“ VO John Rawls (1971) andererseıts mi1t be-
stiımmten soz1060konomischen Entwicklungen korreliert werden. Was besagt L11U

„Beteiligungsgerechtigkeit“ 1m Kontext des Modells soz1aler Gerechtigkeıit?
Im Verständnıis eiıner modernen christlichen Soz1ialethik enttaltet Beteiligungs-

gerechtigkeıit (kontributive Gerechtigkeıit) einen für das Verständnıiıs VO soz1ıaler
Gerechtigkeit zentralen Aspekt. SO erläutert der Wirtschaftshirtenbriet der nord-
amerikanıschen Bischöfe VO 1786: „Soziale Gerechtigkeıit bedeutet, da{fß Men-
schen verpflichtet sind, sıch aktıv un produktıv Leben der Gesellschaft
beteilıgen, un:! da{ß 6S der Gesellschaft obliegt, ıhnen die Möglichkeıit einer sol-
chen Beteiligung schaffen.“ * Dem entspricht, W as das Memorandum „Mehr
Beteiligungsgerechtigkeıit“ testhält Beteiligungsgerechtigkeit bringe die NOLweN-

dıge Wechselbeziehung zwıischen der Verantwortung der einzelnen Gesellschafts-
olieder Z Mitgestaltung gesellschaftlicher Prozesse un: der Verantwortung des
Gemeıl1nwesens, solche Teilnahme 1ın Freiheit ermöglıchen, ZU Ausdruck.

SO verstanden erweIlst sıch Beteiligungsgerechtigkeit als ein unverzichtbares
Flement 1m Gesamtkonzept soz1ıaler Gerechtigkeıt. Es heißt allerdings nıcht, Ww1e€e
manchmal se1 krıtisch, se1 65 zustimmend vorschnell ANSCHOMUIMNCI
wırd, da{fß Anspruch un Gehalt der soz1alen Gerechtigkeıit 1im Begriff der Beteıilıi-
gungsgerechtigkeıt bereıts umfassend un erschöpfend ertafißt selen. Wer VO Be-
teiligungsgerechtigkeıt spricht, ruft jedenfalls 1mM Hor1zont des VO  =) eıner christ-
ıchen Soz1ialethik propagıerten Gerechtigkeitskonzepts ein Verstehensmodell
auf, das Beteiligungsgerechtigkeit den anderen Komponenten der soz1alen (Se:
rechtigkeıt zuordnet>: Denn soz1ale Gerechtigkeıit meınt e1ıne Ordnung der (38-
sellschaft, die der Subjektstellung der Person ın der Verwirklichung VO Solidari-
tat un:! Subsıidiarıtät Rechnung tragt.

Diesem Verständnıis gemälß mu{f( Beteiligungsgerechtigkeit and ın and Aa
hen mI1t Fairnefß d€1' Vertrags- un! Austauschbedingungen zwıschen einzelnen
un soz1alen Gruppen 1m Sınn der gebotenen Achtung der gleichen Menschen-
würde aller (Tauschgerechtigkeıit). Sı1e wırd außerdem kritisch erganzt durch das
Kriıteriıum der Teilhabe aller den materiellen Gütern, wobe!ı 1m Sinn der Op-
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t10N für die Armen die Sicherung elementarer Grundbedürfnisse derjenigen, die
iıhre materiellen Bedürtfnisse nıcht selbst befriedigen können, Vorrang hat Verte1-
lungsgerechtigkeit) Schliefßlich gehört ZUT: soz1ı1alen Gerechtigkeit die Verwirkli-
chung VO Faıirnef(ß 1n der Rechtsfindung un 1m Rechtsvollzug (Verfahrensge-
rechtigkeit). Diese verschıiedenen Aspekte konstituieren USaMMECNSCHOMM
eın Gerechtigkeitsverständnıis, das VO Menschen als Person her gedacht 1St un!
dıe yanzheıtliche personale Selbstentfaltung 1n der soz1ı1alen Gebundenheit der 1N-
dividuellen menschlichen Exıstenz ZUuU Ziel hat; die Bedeutung dieses AÄAnsatzes
für das soz1ıale Lehren der Kırche 1St richtungweisend 1n der Pastoralkonstitution
des Z weıten Vatikanums tormuliert: „Wurzelgrund, JTräger un: Ziel aller gesell-
schaftlichen Instiıtutionen 1St un O6RES auch se1n die menschliche Person: die Ja
VON ıhrem Wesen her des gesellschaftlıchen Lebens durchaus bedarf.“ / Dıiesem
anthropologischen Leitbild entspricht CS WeCeNN VO manchen Autoren der Bete1-
ligungsgerechtigkeit gerade dem Aspekt der Verbesserung der Chancen für
dıe Jeweıls Schwächeren ein besonderes Gewicht 1m Gesamtkonzept der soz1alen
Gerechtigkeit beigemessen wırd Diese Einschätzung, die iıch ausdrücklich teıle,
1STt 1mM tolgenden anhand einıger ogrundsätzlicher Überlegungen Z mater1alen
Gehalt VO Beteiligungsgerechtigkeit nt  er  m}

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
Beteiligungsgerechtigkeit die Anerkennung der Subjektstellung des Men-
schen 1n der Gesellschaft un zugleich dıie Angewılesenheıt menschlicher Selbst-
entfaltung auf Gesellschaft VOLTLTAaUS Dıie Verwiesenheit des Menschen auf Gesell-
schaft wırd nıcht ANSCMCSSCH erfafßt, WenNnn S1e I3 als Defizıit menschlicher Ex1-

verstanden wırd (weıl das Individuum allein nıcht lebenstähig ware).
Beteiligungsgerechtigkeit wıderspricht deshalb einem Verständnis, das als Ideal
menschlicher Selbstverwirklichung das unabhängige, keinem anderen Menschen
verpflichtete un: auf nıemanden angewı1esene Individuum sehen moöochte. Beteıli-
gungsgerechtigkeit zielt darauf ab, die Soz1ıalıtät als gleichursprüngliches un:
gleichgewichtiges Pendant ZUur Indıyidualität der Person begreıiten. Soz1ialıtät
stellt deshalb ebenso WwW1e die Individualität elne Gestaltungsaufgabe dar, der
alle Glieder eıner Gesellschaft Je ach ıhren Kräftten un Fähigkeiten aktıv teıl-
nehmen sollen.

Dies schliefßt die Kritik eines paternalistischen Versorgungsdenkens e1IN: Jede
und jeder einzelne 1St 1mM Ma{i seiner bzw. iıhrer Fähigkeiten Z Übernahme VO

Verantwortung für die eigenen Belange UN ZUr Mıtwirkung Gemeinwohl,
also ZUFr Solidarıität, verpflichtet. Zugleich mahnt die Beteiliıgungsgerechtigkeit die
Solıdarıtätspflicht der Gesellschaft gegenüber iıhren Gliedern d die sıch AaUS der
Anerkennung des Subjektstatus b7zw. dem „menschenrechtlichen Anerkennungs-
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verhältnıs“ herleıtet. I)araus folgt, da{fß 1m Sınn der Beteiligungsgerechtigkeit die
Gewährleistung materieller Versorgung alleın och nıcht die Verwirklichung VO

Gerechtigkeit bedeutet, sondern da{fß auch nıchtmaterielle (suter W1€ die Mıtwir-
kung politischen, ökonomischen un: kulturellen Prozessen notwendig 7A3RE

Verwirklichung VO Gerechtigkeit gehören, WenNnn enn das Personseın des Men-
schen wirklich erns-werden soll

Beteiligungsgerechtigkeit ordert deshalb gemäafßs den soz1alen Menschenrech-
ten die Verwirkliıchung bestimmter gesellschaftlıcher Rahmenbedingungen eın
S1e fragt ach den realen Chancen der Gesellschaftsglieder, materiellen un:
immateriellen Gütern, Macht un:! FEinflufß 1n allen relevanten gesellschaftlichen
Bereichen partızıpıleren. [)Daraus erg1ibt sıch auch, da{fß Beteiligungsgerechtig-
eıt un:! Verteilungsgerechtigkeit nıcht gegeneinander ausgespielt werden dürten
Es geht nıcht darum, Ge ach ideologischem Standort) das eıne durch das andere

ersetzen! Vielmehr gehören beide Komponenten einem umfassenden (58-
rechtigkeitskonzept: Reale Partizipationschancen sınd nıcht denkbar hne eiıne
ZEWISSE materielle „Miındestausstattung“ für die individuelle un! famıliäre E:

bensführung. [)as Recht auf Partızıpation darf gerade nıcht davon abhängıg DGr
macht werden, ob jemand AUS eigener Kraft 1ın der Lage ist;, für seine/ihre Da-
seinsvorsorge autzukommen. Insotfern steht CS völlıg außer rage, da{fß die Ver-
wirklichung VO Beteiligungsgerechtigkeıit nıcht hne Verteilungsgerechtigkeıit
möglıich 1St. Die Betonung des Beteiligungsaspektes ann jedoch zugleich eıne
Engführung des Gerechtigkeitsverständnisses korrıigıieren, die tendenziell exklu-
S1V den (materiellen) Verteilungsaspekt betont un: damıt dem Personseıin des
Menschen nıcht aNSCMCSSC Rechnung tragt. Insotern könnte 1n dem Gedanken
der Beteiligungsgerechtigkeit zugleich eın ergänzendes Kriteriıum dem der
terjellen Existenzsicherung gefunden werden, VO dem her die Serechte Verte1-
lung SCHAaUCI bestimmen ware: Ma{stab gerechter gesellschaftlicher Verteilung
ware dann, da{ß jeder un:! jede 1n die Lage würde, seine/ihre elementaren
Bedürfnisse befriedigen UN den gesellschaftlichen Gütern, Aufgaben und
Posıitionen 1m Ma{ der Je gegebenen Fähigkeıiten maxımal partızıpleren.

Um dieses Ziel erreichen, verlangt Beteiligungsgerechtigkeit „den Ausbau
un die Entwicklung soz1ıaler Instıtutionen, die allen die aktıve un: produktive
Mitarbeit Leben der Gesellschaft ermöglichen“ Denn 1€es sınd unerläfßßliche
Voraussetzungen, Verantwortung für die eigene Daseinsvorsorge tragen un:
zugleich Mıtverantwortung für gesamtgesellschaftliche Belange übernehmen
können. Iso mussen Strukturen geschaffen, dusgebaut bzw. gesichert werden,
die allen einzelnen die verantwortliche Teilnahme wirtschaftliıchen, politı-
schen und kulturellen Leben ermöglichen. „MAas Ausmafß der Beteiligung Mag für
manche Menschen legıtımerweıl1se oröfßer se1ın als für andere, doch o1Dt eın Mın-
destmafß Beteiligung, dıe allen zugänglıch se1n muf{fß.“ Dazu gehören neben
den politischen Beteiligungsrechten un den wirtschaftlichen Mıtbestimmungs-
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rechten VOTL allem der Zugang Arbeits- un Beschäftigungsmöglichkeiten, dıt-
terenzierte Bıldungszugänge un eiıne soz1ıale Mındestsicherung

Beteiligungsgerechtigkeit ordert alle gesellschaftlichen Verantwortungsträger
heraus. Insofern C555 dıe Schaffung bzw. Sıcherung VO Ordnungen geht, 1St
nächst die staatlıche Politik gefragt. Ihre Aufgabe 1st CS; Rahmenbedingungen P —_
lıtıschen, ökonomischen un:! kulturellen Handelns SCELZECN, die Beteiligungs-
chancen für alle den gesellschaftlichen Gütern, Aufgaben un! Prozessen her-
stellen bzw. siıchern. Diesbezüglıch 1St 1n erstier Lınıe der Staat gefragt, 1m
Rahmen seıner Zuständigkeıit als Soz1ialstaat Jjene strukturellen Voraussetzungen

sıchern, die für die Wahrnehmung VO E1ıgenverantwortung aller einzelnen
un: kleinen Gruppen erforderlich sınd. Die Anforderungen der Beteiligungsge-
rechtigkeit richten sıch allerdings keineswegs ausschliefßlich den Staat un!: dıie
1m töderalen System zuständıgen öffentlichen Träger polıtischer Verantwortung
(Länder, Kommunen); vielmehr entspricht CS dem für dieses ethische Prinzıp
grundlegenden Partızıpationsgedanken, da{fß alle gesellschaftlichen Kräfte autf ıhre
spezıfische Verantwortung tür dıie Verwirklichung VOIl Beteiligungsgerechtigkeit
hın angesprochen un! befragt werden: die einzelnen Miıtglieder des Geme1i1nwe-
SCIS, die Famılien, die JTräger VO Bıldung un Ausbildung, die unternehmerisch
Tätıgen und die Unternehmen, die Tarıfvertragsparteien, die Banken GE

Beteiligungsgerechtigkeit ordert dabe] dıe konsequente Beachtung un:! An-
wendung der beiden Zuständigkeitsregeln, die das Subsidiaritätsprinzip für die
Gesellschaftsorganisation tormuliert: P „Dıie gesellschaftlichen Strukturen mUus-
SCI1Marianne Heimbach-Steins  rechten vor allem der Zugang zu Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten, dif-  ferenzierte Bildungszugänge und eine soziale Mindestsicherung !?,  Beteiligungsgerechtigkeit fordert alle gesellschaftlichen Verantwortungsträger  heraus. Insofern es um die Schaffung bzw. Sicherung von Ordnungen geht, ist zu-  nächst die staatliche Politik gefragt. Ihre Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen po-  litischen, ökonomischen und kulturellen Handelns zu setzen, die Beteiligungs-  chancen für alle an den gesellschaftlichen Gütern, Aufgaben und Prozessen her-  stellen bzw. sichern. Diesbezüglich ist in erster Linie der Staat gefragt, im  Rahmen seiner Zuständigkeit als Sozialstaat jene strukturellen Voraussetzungen  zu sichern, die für die Wahrnehmung von Eigenverantwortung aller einzelnen  und kleinen Gruppen erforderlich sind. Die Anforderungen der Beteiligungsge-  rechtigkeit richten sich allerdings keineswegs ausschließlich an den Staat und die  im föderalen System zuständigen öffentlichen Träger politischer Verantwortung  (Länder, Kommunen); vielmehr entspricht es dem für dieses ethische Prinzip  grundlegenden Partizipationsgedanken, daß alle gesellschaftlichen Kräfte auf ihre  spezifische Verantwortung für die Verwirklichung von Beteiligungsgerechtigkeit  hin angesprochen und befragt werden: die einzelnen Mitglieder des Gemeinwe-  sens, die Familien, die Träger von Bildung und Ausbildung, die unternehmerisch  Tätigen und die Unternehmen, die Tarifvertragsparteien, die Banken etc.  Beteiligungsgerechtigkeit fordert dabei die konsequente Beachtung und An-  wendung der beiden Zuständigkeitsregeln, die das Subsidiaritätsprinzip für die  Gesellschaftsorganisation formuliert: !® „Die gesellschaftlichen Strukturen müs-  sen ... so gestaltet werden, daß die einzelnen und die kleineren Gemeinschaften  den Freiraum haben, sich eigenständig und eigenverantwortlich zu entfalten.“  Dieser Freiraum darf nicht durch Kompetenzanmaßung übergeordneter Ebenen  beschnitten werden. „Auf der anderen Seite müssen die einzelnen wie die kleine-  ren Gemeinschaften aber auch die Hilfe erhalten, die sie zum eigenständigen,  selbsthilfe- und gemeinwohlorientierten Handeln befähigt.“ Denn die zentrale  und „letztlich ausschließliche Aufgabe aller sozialen Kooperation und Kommu-  nikation ist es, jene Bedingungen zu schaffen, die erforderlich sind, damit alle ver-  gesellschafteten Personen in Freiheit ein menschenwürdiges Leben führen kön-  nen  «14  Beteiligungsgerechtigkeit trägt der biblisch begründeten christlichen Option  für die Armen Rechnung: Prüfkriterium der Gerechtigkeit bestimmter Maßnah-  men in Politik und Wirtschaft ist, ob sie die Beteiligungschancen derer erhöhen,  die von der Teilnahme am gesellschaftlichen Handeln ausgeschlossen sind. Betei-  ligungsgerechtigkeit ist deshalb ein tragender Pfeiler im Gefüge der sozialen Ge-  rechtigkeit !>  Die. „Reichweite“ des Kriteriums Beteiligungsgerechtigkeit ist gemäß der Ein-  sicht in die räumliche und zeitliche Entgrenzung der Gerechtigkeitsverpflichtung  zu bestimmen: Soziale Gerechtigkeit kann angesichts des Wissens um die kom-  152gestaltet werden, da{fß die einzelnen un die kleineren Gemeinschaften
den Freiraum haben, sıch eigenständıg un: eigenverantwortlich entfalten.“
Dieser Freiraum dart nıcht durch Kompetenzanmaßung übergeordneter Ebenen
beschnitten werden. „Auf der anderen Selte mussen die einzelnen w1e€e die kleine-
1C  > Gemeıinschaften aber auch die Hıltfe erhalten, die S1€e Z eigenständıgen,
selbsthilfe- un: gemeınwohlorientierten Handeln befähigt.: Denn die zentrale
un „Jletztlich ausschliefßliche Aufgabe aller soz1ıalen Kooperatıon un! Kommu-
nıkation 1Sst CS; Jjene Bedingungen schaffen, die ertorderlich Sınd, damıt alle VG1=

gesellschafteten Personen 1n Freiheit eın menschenwürdiges Leben tühren kön-
HCH

Beteiligungsgerechtigkeit tragt der bıblisch begründeten christlichen UOption
für die Armen Rechnung: Prütfkriterium der Gerechtigkeit estimmter Mafnah-
IC  en 1n Politik un Wıirtschaft Ist, ob S1e die Beteiligungschancen derer erhöhen,
die VOIl der Teilnahme gesellschaftlichen Handeln ausgeschlossen sınd Bete1-
lıgungsgerechtigkeit 1ST deshalb eın tragender Pfeiler 1m Gefüge der soz1ıalen (Ge-
rechtigkeit 15

Die „Reichweite“ des Krıteriums Beteiligungsgerechtigkeit 1STt vemäifßs der FEın-
sıcht 1n die raäumliche un:! zeıtliche Entgrenzung der Gerechtigkeitsverpflichtung

bestimmen: Soz1iale Gerechtigkeit annn angesichts des 1Ssens die kom-
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plexen soz1060konomischen Verflechtungen 1m ylobalen Ma{fistab nıcht mehr al-
lein 1mM nationalen Ma(stab verwirklicht werden. Ebensowen1g 1St eıne Beschrän-
kung der Gerechtigkeitsverpflichtung auf die gegenwärtig Lebenden vertretbar
angesichts des 1sSsens die langfristigen Konsequenzen gegenwärtıgen ökono-
mischen un! ökologischen Handelns. Insofern 1St auch das Krıteriıum der Beteili-
gungsgerechtigkeit mıt einem Zeitindex versehen; enn das ethische Verständnis
VO Gesellschatt, 1n der un für die solche Gerechtigkeıit realisiert werden soll,
schliefßt die nachtfolgenden Generationen un deren Lebens- un! Beteiligungs-
rechte zwingend e1n.

[ )as Memorandum un! das Geme1i1nsame Wort Aur eiıne Zukunft 1n Solidarıtät
un Gerechtigkeıit“

„Wır werden uUunls auch 1n Zukunft das (GGeme1i1insame Wort halten“ oder
Ühnlich wurde manche harsche Kritik Memorandum „Mehr Beteiligungsge-
rechtigkeit“ abgeschlossen, als ob CS eiıne echte Alternative ware, entweder das
Memorandum der das Gemeılnsame Wort als Grundlage weıterer Orıientierung

nehmen. Das Memorandum versteht sıch nıcht als Alternatıve ZU Gemeılin-
Wort,; vielmehr zl CS den durch das Kırchenwort gegebenen Impulsen

weıterarbeıten: 1n diesem Sınn bezieht sıch ausdrücklich autf das (Geme1i1nsame
Worrt. Dabe] oilt 65sS allerdings, dessen Charakter als „Meilenstein“ ın eiınem Dıs-
kussionsprozeiß berücksichtigen; erklärtermafisen wollte eın „Jetztes Wort“
se1n: „Das Wort 1St eıl 1n dem weitergehenden öffentlichen Gespräch, welchen
vorrangıgen Zielen das wirtschaftliche un! soz1ale Handeln verpflichtet se1n mMUu
un! auf welchen egen diese Ziele besten erreichen siınd.“ 16

Viele Fragen, die 1m Konsultationsprozeiß diskutiert wurden, werden auch da-
ach diskutiert:; S1Ee konnten un: wollten VO den Verantwortlichen beider Kır-
chen nıcht entschieden werden. Nachdem der Konsultationsprozeiß nıcht 124056 e1-
NnenNn gewıssen Konsens ber zentrale Problemlagen HHAHSCIEGI Gesellschaft, sondern
zugleich auch dıe Vieltalt möglicher Posıtionen estimmten soz1alen un! Oöko-
nomiıschen Fragen deutlich 7A038 Anschauung gebracht hatte, haben die Kırchenlei-
tungen Recht eiıne Grenze ihrer Kompetenz markıert, WCI111 S$1e 1n estimmten
strıttıgen Fragen sıch nıcht anmaßten, die richtige LoOsung haben, SC

ern eher den Dıissens darstellten, allerdings gleichzeıt1g Krıterien einem
ethisch Veraht:  ieten Umgang mı1t den anstehenden Problemen aufzuzeiıgen
versuchten. Anhand der ın den ethischen Grundlagenkapıteln des (Gemeınn-

Wortes erarbeıteten Krıiterien sollte dıe Diskussion weıtergeführt werden.
Dıies oilt zumal für die Überlegungen, die 1m üuntften Kapıtel der ber-
schrift „Zıele un Wege“ erortert werden. Zu eriınnern 1St die „Lesehilfe“, die
mıt Gründen 1m Vorwort des Geme1i1nsamen Wortes gegeben wurde Die
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ethischen Grundlagenkapiıtel die 1ın prinzıpiellen Erörterungen die ach
Ansıcht der Kirchen unabdingbaren Voraussetzungen für eıne solidarısche un:
zukunftsgerechte Gesellschafts- un:! Wıirtschaftsordnung entwiıckeln, haben CI-

sichtlich eiınen „anderen Charakter“ als die Kapitel ZAUT: Gesellschaftsanalyse un:
der Diskussion möglıcher Ziele un Wege die als „Beıtrag ZARE öffentlichen
Diskussion“ gekennzeichnet werden.

An diese Diskussionsbeiträge schliefßt das Memorandum d und War nıcht,
„das Rad och eiınmal VO erfinden“, sondern eınem aller-

dıngs besonders virulent erscheinenden Problemkomplex weıter denken un:
konkret werden. Die Sıtuation anhaltender Massenarbeitslosigkeit 1ın eiıner
stark erwerbszentrierten Gesellschaft wıderspricht 1n eklatanter Weise dem
Grundsatz der Beteiliıgungsgerechtigkeit, W1€e bereıts das Gemehlnsame Wort fest-
hält

In eiıner Gesellschaft, die auch 1n Zukunft dadurch gepragt se1ın werde, „dafß die Erwerbsarbeit für
die meıisten Menschen den be] weıtem wichtigsten Zugang eigener Lebensvorsorge un! ZUr eıl-
habe gesellschaftlıchen Leben schafft“, werde „der Anspruch der Menschen auf Lebens-, Enttfal-
LUunNgS- un! Beteiligungschancen einem Menschenrecht auf Arbeit. Wenngleich dieses thisch be-
gründete Anrecht autf Erwerbsarbeıt nıcht einem iındıyıduelql einklagbaren Anspruch werden kann,
verpflichtet die Iräger der Wırtschafts-, Arbeitsmarkt-, Tarıt- un! Sozialpolitik, größtmögliche An-
StrenguUunNgeEN unternehmen, dıe Beteiligung der Erwerbsarbeit gewährleisten. Dabej geht

mehr als entlohnte Beschäftigung. Vielmehr mu{ dıe Entlohnung 1n Verbindung MI1t den L-
lıchen Steuern, Abgaben un: TIransters auch eın den kulturellen Standards gemäaßes Leben ermöglı-
hen Zudem mussen Mıtbestimmungsregelungen Un humane Arbeitsbedingungen den Arbeitneh-
merınnen un Arbeıtnehmern persönlıche Entfaltungs- und Beteiligungschancen einraäumen.“ 17

Bessere Beteiligungschancen der Erwerbsarbeit 1m Sınn des Menschentechts
auf Arbeit als polıtisch vorrangıge Aufgabe anzumahnen, heißt nıcht, sıch mi1t
dem Zustand der Erwerbszentrierung der Gesellschaft einverstanden erklären:
das Gemelinsame Wort verbindet vielmehr die Forderung der Beteiligungsgerech-
tigkeıit miıt der Krıtik dieser einseıtigen Entwicklung der Gesellschatft. Es ruft
die Sınngehalte menschlicher Arbeit in Erinnerung, die ach christlichem Ver-
ständnıs nıcht alleın durch Erwerbsarbeit eingelöst werden können  18  z Allerdings
darf die Kritik einer nıcht VO heute auf INOTISCH überwındenden, tiefgrei-
tenden gesellschaftlichen (Fehl-)Entwicklung nıcht verhindern, dafß ein eklatantes
Gerechtigkeitsdefizit OIt aktıv bekämpft wiırd, CS heute möglıch 1St Das Me-
morandum „Mehr Beteiligungsgerechtigkeit“ knüpft deshalb die einschlägigen
Überlegungen des GemeLlnsamen Wortes A konzentriert sıch aber auf dıie rage,
W1€ den gegebenen Bedingungen die Teilnahmechancen auf dem Arbeits-
markt für diejenigen verbessert werden können, die ZUr e1ıt ausgeschlossen sınd
un die Uunter den gegebenen vesellschaftlichen Bedingungen vergleichsweıse
schlechte Chancen ZAUE Wiedereingliederung haben In dieser Absıcht W1€ auch 1ın
wiıchtigen inhaltlichen Überlegungen konvergiert CS übrigens mıiıt der tast Zze1lt-
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gleich veröffentlichten Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken
197AI Beschäftigungsinitiativen für Langzeitarbeitslose

Die Aufgabe, mehr Beschäftigung schaffen un:! Arbeitslose integrieren,
wırd 1n dem Memorandum als gesamtgesellschaftliche Herausforderung aufge-
faßt, die weder alleın VO Staat och alleın VO den Tarıfvertragsparteien oder
VOIN irgendeinem gesellschaftlichen Verantwortungstrager yelöst werden
Ahahat Anliegen der STG Gebote“ 1st CD, eıne Vielzahl VO Ansatzpunkten
identifizıeren, VO denen her 1n einer „konzertierten Aktıion“ die anstehende D
sellschaftliche Mammutaufgabe ANSCHANSCH werden kann, un dabe] zeıgen,
inwiefern VO den verschiedensten Gruppen un Verantwortungstragern und 1n
den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen wiıirksame Beıiträge eıner
nachhaltigen Verbesserung der Sıtuation gyeleıistet werden können. Dabe]l werden
manche Akzente anders ZESCLIZL als 1m (GGemelınsamen Wort (Z:B die stärkere Be-
LONUNgG der E1ıgenverantwortung), Uun: ECs werden manche Aspekte deutlicher ın
dıe Diskussion gebracht, als 1es 1m Kırchenwort geschehen W AaTr (ZB die Rolle
der Bildung). Da dies aber nıcht eıne Abwendung VO den Grundposıtionen des
Geme1i1nsamen Wortes darstellt, sollte be1 vorurteilsfreier Lektüre beider Texte
deutlich werden.

Wenn die angesprochenen Gesichtspunkte dem ethischen Leitkriteriıum
der Beteiligungsgerechtigkeıit durchgearbeıtet un! VO Ort her Perspektiven für
die politische Umsetzung gesucht wurden, heißt 1eSs selbstverständlich nıcht,
da{ß damıt dıe Reichweıte des ethischen Leitkriteriıums auch schon erschöpft
ware. Natürlich hat Beteiligungsgerechtigkeıit eıne Fülle weıterer Implikationen,
die 1ın dem vorgelegten 'Text bewufßlt nıcht besprochen worden sind, weıl
eın estimmtes Thema o1NZ, das rezipiıerbar se1ın eıner pragmatıischen
Beschränkung unbedingt bedurtte.

Dıie offenbar VO vielen Kritikerinnen un Kritikern geteilte Erwartung, mı1t
jeder Äußerung sozialpolitischen un ökonomischen Fragen musse wıeder das
ZEeESAMLE Spektrum der Probleme aufgenommen un!: erortert werden, 1St aNC-
sıchts des Problemdrucks vielleicht verständlich, S1e tührt aber nıcht weıter, WEe1n

die Konkretion 1mM Blick auf estimmte Politikfelder geht. Nach dem (Se:
meınsamen Wort der Kırchen, das eiıne bedeutsame soz1ıalethische Grundorientie-
rung geboten un: zugleich eın breıites Spektrum VO Problemanzeigen eröffnet
hat, scheıint 1U  e eıne „Politik der kleinen Schritte“, 1n der einzelne brennende
Fragen un Wege ZUr Problemlösung bearbeıtet werden, eher erfolgversprechend

se1n. Gleichwohl hat die kritische Auseinandersetzung miıt den Gsrenzen des
Memorandums eine emınent wiıchtige Funktion. S1e 1St nötıg un: hılfreich, sotern
S1€e „nach schaut“ un! deutlich macht, inwıetfern mM1t dem ethischen Leitkri-
terıum der Beteiligungsgerechtigkeit weıtere Konkretionen soz1al gerechter (Ze-
sellschaftsgestaltung erarbeıtet un: begründet werden können. Iies oilt sowohl
für den Fragenkomplex betrieblicher Miıtbestimmung als auch für die rage, WwW1€e
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eıne geschlechtergerechte Partızıpatıon Erwerbs-, Famıiılien- un:! ehrenamtlı-
cher Arbeıt gesellschafttsstrukturell gefördert werden annn 1LLUT 7wWel Be1-
spiele 4aUS der Diskussion anzusprechen.

Partızıpatıve Sozialverkündigung eıne Utopıe?
Neben den ınhaltlichen Aspekten bezog sıch die Kritik dem Memorandum
iınsbesondere auch auf dıe Art un! We1ise selnes Zus tandekommens. Anders als
das Geme1i1nsame Wort, das 1n eınem zeıtautwendıgen un:! außerst dıfferenzierten
Konsultationsverfahren vorbereıtet un! ann 1ın verschiıedenen Redaktionsphasen
1ın der Verantwortung der Kirchenleitungen verfaßt wurde ZÜ handelt CS sıch be]
dem Memorandum „Mehr Beteiligungsgerechtigkeit“ das Arbeıtsergebnis e1l-
er Ad-hoc-Expertengruppe, die VO der Kommıissıon VI der Deutschen Bı-
schofskonferenz beruten un! VO deren Vorsiıtzendem geleitet wurde Das Papıer
wurde 1n eıner vergleichsweıse knappen Frıst VO wenıgen Onaten erarbeıitet;
VO Anfang WAar klar, da{fß nıcht 1mM Wahlkampft, sondern ZU Antrıtt der
W1e€e auch immer besetzten Regierung 1mM Spätherbst 1998 der Offentlich-
eıt vorgestellt werden sollte und da{f CS jedentalls eiıne Hoffnung des Teams

eınen Impuls auch für das L1EC  e belebende Bündnıis für Arbeit geben sollte.
Nıcht zuletzt deshalb 1n der Erarbeitungsphase neben FExpertinnen un
Experten AaUS Wırtschaft, Soz1alpolitik, Bıldungspolitik un Soz1ialethik auch Ver-
Lrefer der Tarıfvertragsparteien den Beratungen beteiligt. Kritiker haben L11LU

wıederholt die Befürchtung veaußert, das Memorandum stelle taktısch eıne Art
Wıiderruf des mIı1t dem Geme1insamen Wort beschrittenen eges eiıner partı-
zıpatıven un:! basısgestützten kırchlichen Sozilalverkündigung dar. Ist diese orge
berechtigt?

Im Unterschied ZU Gemel1nsamen Wort 1st das Memorandum eın Papıer der
Bıschöfe; als „Memorandum eıner Expertengruppe” hat Cs eınen anderen Stellen-
WEeTrTt, auch WCI11L die Erarbeitung der Stellungnahme VO Vorsitzenden der Kom-
1ssıon für vesellschaftliche un soz1ıale Fragen 1n Auftrag gegeben un! mıtver-
antworftiet wurde Schon 1m Blick autf die Genese verbietet sıch also eine unmıttel-
bare Parallelisierung; vielmehr versteht sıch das Memorandum selbst 1n Funktion
AB Geme1insamen Wort, W1€e ben beschrieben. hne da{ß die Unterschiede iın
ırgendeıiner We1se eingeebnet werden sollen, 1St ferner beachten, da{ß die z1el-
oOrlentierte Arbeit eınes recht „bunt  c ZUSAMMENSESECLIZLEN Expertenteams selbst
eıne Art Konsultation 1St, e1In Proze(ßß, 1n dem VO kontroversen Posıtionen Uu-

gehen iSt: der alle Anstrengung des Begrifts, gegenseıltıge Lernbereıitschaft und
wechselseitiges Verstehenwollen verlangt.

Es 1St un: bleibt treilich legitim, ach den Krıterien für die Zus ammensetzung
eines solchen Kreıses iragen. Immer wıeder wiırd 1n diesem Zusammenhang
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die Tatsache angesprochen, da{ß das Memorandum offiziell ohne Beteiligung der
Evangelischen Kıirche 1ın Deutschland veröfftentlicht wurde. uch diese Frage 1St
be1 eiınem Expertenpapıier anders bewerten als be] eıner Stellungnahme der kır-
chenleitenden Urgane selbst. uch WE INa  a C5 für wichtig un: richtig hält, da{fß
die oroßen Kirchen 1n gesellschaftlichen Fragen möglıchst gemeinsam sprechen,

dart 1es doch nıcht ausgelegt werden, als ob CS überhaupt nıcht mehr VCI-

tretbar ware, estimmten Fragen auch VO der eınen oder anderen Selite AI

Impulse aNZUFECSCH un! SELZCN, die annn wıederum weıltere Diskussion und
Verständigung ach siıch zıehen können. iıne wichtige „Spielregel“, die 1n sol-
chen Fällen eingehalten werden sollte, 1St freılich die gegenseıtıge Information,
W1€ 65 auch be] der Erarbeitung des Memorandums der Fall W AaTl.

Die Aufeinanderfolge VO (GGemeinsamem Wort un! Memorandum o1bt auch
be1 UHVOICngCI'IOITIIHCI'I€I' Annäherung Anlaß der rage, WwW1e€e die Erarbeitung
kirchlicher Stellungnahmen gesellschaftlıchen Fragen 1ın Zukunft geschehen
annn un! soll [DDas Geme1i1nsame Wort un seın bıs atOo 1ın den Kırchen 1n
Deutschland sıngulärer Entstehungsprozeiß hat eınen Ma{istab ZESELZL, dem
künftige AÄußerungen iınnerkirchlich und 1n der interessierten Offentlichkeit gCc-
INECSSCIL werden, nıcht zuletzt hinsıchtlich der Methode ıhrer Erarbeıitung. In der
Tat haben das Geme1lnsame Wort un:! der ıhm VOrTaUsSSCHANSCHC Konsultations-
prozeifß NEUC Hor1izonte für die kırchliche Sozlalverkündıgung erschlossen, die
nıcht wıeder verschlossen werden dürten. Gerade deshalb mu{f aber sorgfältig gC-
prüft werden, W allil un für welche Projekte solche Prozesse eingeleitet un:
durchgeführt werden können.

1nNne realıistische Einschätzung der Chancen un:! Wege ZUTr Erarbeitung kıirch-
licher Stellungnahmen gesellschaftlichen Fragen wiırd ohl davon ausgehen
mussen, da{ß CGS auch künftıg verschiedene Formen kırchlicher Außerungen
z1alethischen Fragen geben wırd un da{fß deren Erarbeitung unterschiedliche
Wege beschritten werden können un: mussen. Fur grundlegende Standortbe-
stımmungen un: Orıentierungen, W1e€e S1e 1m Geme1i1nsamen Wort erarbeıtet W OI-

den sınd, sollte unbedingt auch künftig eın konsultatives Vertahren vewählt WCI-

den Wer auch 1LL1UT ein wen12 „hınter die Kulissen“ des Konsultationsprozesses gCc-
schaut hat, dürtfte aber einsehen, da{ß die Kırchen sıch selbst handlungsunfähig
machen würden, WE S1Ee sıch für jede Außerung gesellschaftlichen Fragen
un! Problemen aut eın solches, ın jeder Hınsıcht extrem aufwendiges Verfahren
verpflichten wollten. Entsprechende Forderungen können deshalb ohl auch
nıcht 1m Sınn der ıhrer politischen Miıtverantwortung bewußten un:! engagıerten
Christinnen un: Christen se1n.

Bleibt die rage, WwW1e€e der Anspruch eıner partızıpatıven Fortentwicklung des
soz1alen Lehrens der Kırche realistisch eingelöst werden annn Mır scheint, da{fß
1jer eıne 1n HSCLET Kırche, auch ın den Verbänden, ımmer och sehr verbreitete
Fixierung auf das amtliche Sprechen, aut das Reden und Handeln der Bischöte

157



Marıanne Heimbach-Steins

eher hinderlich als törderlich ist! Das heißt nıcht, dafß dem lehramtlichen Spre-
chen nıcht eiıne besondere Relevanz zukäme: das steht völlıg außer Erage. ber
gerade die Erfahrungen 1m Konsultationsprozefß sollten doch das Bewulfitsein da-
tür gestärkt haben, da{fß die Fortentwicklung des soz1alen Lehrens der Kıiırche
eben nıcht allein auf dieser Ebene oder auf Inıtıatıve der Kirchenleitung AG>
schieht: zukunftsträchtige Impulse werden vielmehr gerade aus der Vielgestaltig-
eıt hervorgehen, 1n der sowohl die kırchliche Basıs als auch die Verantwortungs-
trager ın der Kırchenleitung die gesellschaftlıchen Herausforderungen A dem
christlichen Glauben heraus wahrnehmen und annehmen, un VO unterschiedli-
chen Zugängen her die Verständigung untereinander ber die andrängenden Fra-
SCH suchen. Da{ß CX dabe1 in der Regel mehr als 1LL1UTr eıne möglıche un: ethisch
vertretbare Lösung o1bt, sollte VO allen anerkannt werden. Es wırd also entsche1-
dend darauf ankommen, das Bewußtsein für die Vieltalt der Verantwortungsträ-
CI W1€ auch der Lösungswege weıter schärfen und 1er sowohl be1 den Kır-
chenleitungen als auch 1n Gemeıhinden un:! Verbänden eın gesundes Selbstbe-
wuftseıin wachsen lassen, das weı(ß, da{fß das soz1ale Lehren der Kırche nıcht
1L1UTr VO den Kırchenleitungen, sondern auch 1n den eigenständıgen Inıtıatıven
der Gemeıinden, Gruppen un: Verbände weıterentwickelt wırd

Stärker als bisher wırd außerdem 1n Zukunft notwendig se1N, das breite
Spektrum relevanter AÄußerungen des soz1alen Lehrens der Kirche akzentule-
C und differenzieren: Den Je verschiedenen Charakter VO Außerungen 1ın
Abhängigkeit VO iıhren Trägern un! den Verfahren ıhrer Erarbeitung wahrzu-
nehmen, wırd azu beıtragen, die Verständigung zwischen den verschiedenen
Kompetenzträgern Öördern und Handlungsmöglichkeiten für eın partızıpatı-
VCS soz1alethisches Sprechen der Kırchen eröffnen. Dıiıes scheint mır ein grund-
sätzliches Desıiderat für eıne zukunftsfähige Weıterentwıicklung des soz1ıalethisch
relevanten kiırchlichen (nıcht 11UTr kırchenamtlichen) Sprechens se1n.

Auf die jer konkret besprochene Diskussion angewandt, bedeutet CS:. Wenn
die möglıche (und taktısch vorhandene) Vieltfalt wirklıch SC  n wiırd,
MU CS nıcht irrıtıeren, da{fß VO seıten einer zuständıgen bischöflichen Kommıis-
S10N e1n Weg der gezielten Weıterarbeit un! polıtischen Vermittlung 1n der eru-
tung eıner Arbeıitsgruppe gesehen wiırd, die eiınem zentralen Problemfeld eıne
Stellungnahme erarbeitet. Eın grundlegender Impuls W1e€ das Geme1insame
Wort ZUr wiırtschaftlichen und soz1ı1alen Lage VO 1997 ruft ach intensiver We1-
terarbeit und Verbreitung 1n allen LL1UTI enkbaren Formen un autf allen Ebenen
des kırchlichen Selbstvollzugs. Wenn 1n diesem (noch keineswegs ausgeschöpften)
Proze{( VO eıner Seıite eın Impuls DESECTIZL wırd, der ach dem Urteil anderer
Kompetenzträger nıcht befriedigt, ann 1St Kritik freilich angebracht. S1e sollte
aber weder „das ınd mıt dem Bad ausschütten“, och sıch selbst durch unsach-
lıche Polemik dısqualifizieren.

Dıie Diskussionen das Memorandum „Mehr Beteiligungsgerechtigkeit“ ha-
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ben exemplarısch geze1gt, da{fß die katholische Kırche 1ın Deutschland EPSt An=
fang eıner „partızıpatıven Sozialverkündigung“ steht (oder vielleicht
wegen?) iımposanter, gul ausgestatteter kirchlicher Strukturen un! Organısat10-
11  - Um diesem Ziel niäherzukommen, scheint G6s erforderlıch, 1n mancher Hın-
siıcht die bisherigen Funktionszusammenhänge LIECU befragen: hinsıchtlich
der Bedeutung und des Zuständigkeitsbereichs bestehender Beratungsgremien
(Welche Aufgabe hat eın ständıger Beraterstab eıner bischöflichen Kommıissıon?
Wann un ach welchen Kriterien sınd zusätzlich Ad-hoc-Gremien einzuberu-
fen?); bezüglıch der Zuordnung VO (organısıertem) La:enkatholizismus un:! Bi:z
schofskonferenz:; hinsichtlich der Vernetzung un Koordinatıion der kirchlichen
Verbände untereinander (Was 1St eigentlich AaUS der Verbändeinitiative -DAS (Z6-
melınsame Wort beim Wort nehmen“ geworden?); nıcht zuletzt auch hinsıchtlich
der Formen un Wege der ökumenischen Kooperatıon (Gıbt CS Möglichkeiten,
die Wege „verkürzen“ un! auch be] relatıv kurzfristigen Projekten eıne Ver-
staändıgung erleichtern, ohne dabe1 den Grundsatz eıner partızıpatıven
Vorgehensweıise verstoßen?).

Viele der angesprochenen Überlegungen lautfen auf dıe rage hiınaus, W AS die
vielbeschworene kırchliche „Basıs- 1St, un W1€ eiıne echte un wirkungsvolle
Kommunikation zwischen ıhr un den beiden anderen JTrägern des soz1alen Leh-
C1M1sSs der Kırche, dem Lehramt und der Wissenschaft, gelingen annn Fragen, dıe
weIılt ber das begrenzte Thema dieses Artikels hinausgehen, die MI1r 1aber 11UIN-

yanglıch erscheıinen, WE C555 Arı yeht, eiıne Diskussion verstehen (und dar-
AUS lernen), 1n der offenkundıg nıcht alleın estimmte inhaltliche Fragen
des Memorandums oing. Fur dıe zukünftige Entwicklung des soz1alethischen
Sprechens der Kırchen (gerade für gesellschaftspolitische Stellungnahmen sollte
1n der Regel die ökumenische Gemeinsamkeıt gesucht werden, WwW1e€e 1n den etzten
Jahren bereıts vielfach yeschehen) wiırd er VO grundlegender Bedeutung se1n,
da{ß auch die weıterreichenden ekklesiologischen Implikationen solcher Debatten
erkannt un: die darın liegenden Problemanzeıigen konstruktiv aufgenommen
werden.

NM  NGE

ehr Beteiligungsgerechtigkeıt. Beschäftigung erweıtern, Arbeıtslose integrieren, Zukuntt ıchern: Neun Gebote
tür die Wıirtschaftts- U, Sozialpolitik. Memorandum eıner Expertengruppe, beruten durch dıe Kommıissıon VI für B
sellschattlıche und oz1ıale Fragen der DBK, ONN 29 10 998 Der lext 1St. ber das Sekretarıat der DBK, Kaıserstr.
163, Bonn beziehen.

Vgl azu Kerber, Die Soz1iale Gerechtigkeit als Grundbegriff der kath. Sozıiallehre, In Ciıvıtas. Jb für Soz1ial-
WI1SS. 16 (1979) 8O—972

Fuür eıne Zukunft ın Solıdarıtät Gerechtigkeıt, Nr. HZ das in den Text integrierte /Zıtat 1St der EKD_—Denkschrift
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Gemeimwohl u. Eıgennutz. Wirtschaftliches Handeln in Verantwortung für dıe Zukunft 19915 Zıtt. 155 eNINOM-

INC:  -

Wirtschattliche Gerechtigkeıit für alle (Hırtenbrief der US-Bischöte VO'  - Nr. A vgl auch Nr. 77
Zum folgenden: Huber, Gerechtigkeit Recht. Grundlinien christl]. Rechtsethik (München 194 ; An-

zenbacher, Chrastl/_. Soz1ialethık (Paderborn 2721 SBD K
Anzenbacher 2723 Bezugnahme auf ‚Wırtschaftliche Gerechtigkeit für alle‘  ‚& Nr. 7/2) 69.
G5 25
So ELWa Huber 194
Anzenbacher (A 198
Huber 195
Wıirtschaftliche Gerechtigkeit Hür alle, Nr. 78

12 Für eine Zukunft 1n Solidarıtät Gerechtigkeıt, Nr. 113
13 Für eıne Zukuntft 1n Solidarıtät Gerechtigkeıt, Nr. 120
14 Anzenbacher 215
15 Vgl Huber 195
16 Fur eıne Zukunft 1n Solidarıität Gerechtigkeit, Nr. 34
17 Ebd Nr. 151
18 Ebd Nr. 152
19 Beschäftigung schaften 1St so7z1al. Neue Beschäftigungsinıitiativen für Langzeitarbeitslose. Erklärung des ZdK (20.
November Dıie Erklärung 1St ber das Generalsekretarıat des ZdK, Posttach 240141, onn beziehen.
20 Vgl AaZu die Eınleitung 1N: Fur eine Zukunft In Solıdarıtät Gerechtigkeit. Wort Rates EKD und DBK
ZUr wiırtschattlıchen 1En soz1ıalen Lage 1n Deutschland. Eingel. il OMM. Heimbach-Steins Lienkamp
(München OE
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